
Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung 

der 

gegenüber der 
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 70567 
Stuttgart ("KVBW") 

1. Wir verpflichten uns, alle Unterlagen, Daten und sonstigen Informationen, die uns bereits
vor Aufnahme einer Tätigkeit für die KVBW oder in Ausübung oder aus Anlass einer Tätigkeit
für die KVBW anvertraut oder bekannt werden, streng vertraulich zu behandeln. Dies gilt
insbesondere für alle als "vertraulich" oder ähnlich bezeichneten und für alle ihrer Natur nach
vertraulichen Informationen, unabhängig davon, ob sie schriftlich, elektronisch oder in
sonstiger Weise vorliegen bzw. uns anvertraut oder bekannt gemacht werden. Wir werden
diese Informationen Dritten nicht zugänglich machen und vor dem Zugriff Unbefugter
besonders sichern, mindestens mit vergleichbarem Standard wie eigene Geschäfts-und
Betriebsgeheimnisse.
Die Verwendung dieser Informationen für Zwecke außerhalb unserer Tätigkeit für die KVBW
ist uns strikt untersagt. Unsere Mitarbeiter werden wir/oder wurden bereits schriftlich
entsprechend zur Vertraulichkeit verpflichten/verpflichtet.

2. Unsere Mitarbeiter werden wir mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften
vertraut machen und sie schriftlich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
gem. Art. 5 Abs. 1 DSGVO verpflichten und dies gem. Art. 5 Abs. 2 DSGVO i.V.m. Art. 24
Abs. 1 DSGVO und Art. 28 Abs. 1 DSGVO sowie § 22 BDSG durch geeignete
organisatorische Maßnahmen dauerhaft sicherstellen und dokumentieren.

3. Wir werden Dritte mit den uns obliegenden Dienstleistungen nur nach vorheriger,
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der KVBW beauftragen und diese entsprechend
dieser Datenschutz-und Vertraulichkeitserklärung verpflichten.

4. Wir werden der KVBW auf Anforderung die vorgenannten Verpflichtungserklärungen wie
auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen vorlegen.

5. Auf Anforderung sowie bei Beendigung der Tätigkeit für die KVBW werden wir der KVBW
alle vertraulichen Informationen sowie sämtliche personenbezogenen Daten herausgeben
oder datenschutzkonform (DIN 66399) vernichten und der KVBW die vollständige
Herausgabe bzw. Vernichtung schriftlich bestätigen. Uns steht kein Zurückbehaltungsrecht
zu, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungsfristen erfordern eine Aufbewahrung der oben
beschriebenen Informationen und Daten.

6. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit und Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Anforderungen besteht auch nach der Tätigkeit für die KVBW fort.

7. Auf die Strafbarkeit eines Datenschutzverstoßes nach den §§ 42 und 43 BDSG sowie
einer Geheimnisverletzung nach § 203 StGB wurden wir ausdrücklich hingewiesen
(vgl. Anlage).

8. Sonstige Geheimhaltungspflichten bestehen gegebenenfalls unabhängig von dieser
Erklärung.

________________________________ 
Ort, Datum 

_______________________________
Unterschrift 

_______________________________
Firma



Unterschrift 

Anlage 
zur Datenschutz- und Vertraulichkeitserklärung 
[Stand: 05-2018] 

 
Art. 5 DSGVO Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene 

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, 
Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht 
in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet 
werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den 
ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im 
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht 
oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 
erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit 
die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter 
technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, 
ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für 
wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter 
oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss 
dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

 
Art. 24 DSGVO Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
 

(1) 1Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um 
sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung 
gemäß dieser Verordnung erfolgt. 2Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls 
überprüft und aktualisiert. 

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, 
müssen die Maßnahmen gemäß Absatz 1 die Anwendung geeigneter 
Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen. 



(3) Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines 
genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als Gesichtspunkt 
herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen 
nachzuweisen. 

 
§ 22 BDSG (neu)Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig 
1. durch öffentliche und nichtöffentliche Stellen, wenn sie 

a) erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialen Sicherheit und des 
Sozialschutzes erwachsenden Rechte auszuüben und den diesbezüglichen 
Pflichten nachzukommen, 

b) zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder 
Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von 
Systemen und Diensten im Gesundheits- und Sozialbereich oder aufgrund 
eines Vertrags der betroffenen Person mit einem Angehörigen eines 
Gesundheitsberufs erforderlich ist und diese Daten von ärztlichem Personal 
oder durch sonstige Personen, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, oder unter deren Verantwortung verarbeitet werden, oder 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit, wie des Schutzes vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden 
Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und 
Medizinprodukten erforderlich ist; ergänzend zu den in Absatz 2 genannten 
Maßnahmen sind insbesondere die berufsrechtlichen und strafrechtlichen 
Vorgaben zur Wahrung des Berufsgeheimnisses einzuhalten, 

2. durch öffentliche Stellen, wenn sie 
a) aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich 

ist, 
b) zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich 

ist, 
c) zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung 

erheblicher Belange des Gemeinwohls zwingend erforderlich ist oder 
d) aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder 

zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle des Bundes auf 
dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinderung oder für 
humanitäre Maßnahmen erforderlich ist 

und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung in den 
Fällen der Nummer 2 die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

 
(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 sind angemessene und spezifische Maßnahmen zur 

Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. 2Unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen 
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen können dazu insbesondere 
gehören: 



1. technisch organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt, 

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden 
kann, ob und von wem personenbezogene Daten eingegeben, verändert oder entfernt 
worden sind, 

3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 
4. Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten, 
5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der 

verantwortlichen Stelle und von Auftragsverarbeitern, 
6. Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 
7. Verschlüsselung personenbezogener Daten, 
8. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und 

Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, einschließlich der Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den 
Zugang bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen, 

9. zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die Einrichtung eines Verfahrens 
zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen oder 

10. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung 
für andere Zwecke die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes sowie der 
Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen. 

 
§ 42 BDSG (neu)Strafvorschriften 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich 
nicht allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von 
Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen. 

 
(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 2Antragsberechtigt sind die betroffene Person, 

der Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 
(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 

Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in 
einem Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine 
in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 
§ 43 BDSG (neu)Bußgeldvorschriften 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 



2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 
werden. 

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden 
keine Geldbußen verhängt. 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 
Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in 
einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den 
Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 
Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 
§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen 
 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, 
offenbart, das ihm als 
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen 

Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 
Abschlußprüfung, 

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in 
einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem 
Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied 
eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, 
Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen 
in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 
und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem 
Sozialpädagogen oder 

7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 
Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder 
anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 

wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes 

tätigen Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das 
nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines 
solchen Ausschusses oder Rates, 



5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden 
ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei 
der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines 
Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des 
Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines 
anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 
1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder 
sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden 
und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(2a) (weggefallen) 
(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 

2 genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder 
den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. 
Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber 
sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit 
mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen 
mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende 
Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder 
dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt 
ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit 
seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. 
Ebenso wird bestraft, wer 
1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, 

dass eine sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der 
Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis 
offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige 
mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte 
Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren 
mitwirkenden Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei 
Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient 
und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet 
wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den 
Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten 
Person ein fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem 
Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis 
nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder Geldstrafe. 

 


	Ort Datum: 
	Firma: 
	Unterschrift: 


